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an Sitzungsdatum Zuständigkeit öffentlich nicht-
öffentlich 

Haushaltsausschuss 25.07.2018 
Zur Beratung und 

~ D Empfehlung 

Verwaltungsausschuss 31.07.2018 
Zur Empfehlung 

~ 

Rat 31.07.2018 
Zur 

Beschlussfassung ~ D 

Tagesordnungspunkt: Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2010 

Pfl" htfl ld H h lt . k IC e er aus a sauswlf ung_en: 
D einmalige Kosten D Ergebnishaushalt 
D regelmäßig wiederkehrende Kosten D Finanzhaushalt (Investition) 
~ kostenneutral 

bezogen auf diese Vorlage 
Produkt: 
Sachkonto: 
Ansatz: 
noch verfügbar: 
noch benötigt: 
es fehlen: 

_g_gfs. Deckungsvorschlag: 

I Beschlussvorschlag: 

Gemäß§ 101 Abs. 1 NGO (neu: § 129 Abs. 1 NKomVG) erteilt der Rat der Stadt Schönigen 
dem Bürgermeister für die Führung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2010 die Entlastung. 

I Sachverhaltsdarstellung: 

Auf die Vorlage 130/2018 wird verwiesen. Das Referat R des Landkreises Helmstedt, als 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schöningen, hat den Jahresabschluss 2010 geprüft und 
seinen Schlussbericht am 30.05.2018 vorgelegt. ln der Schlusserklärung fasst das 
Rechnungsprüfungsamt das Ergebnis der Prüfung wie folgt zusammen: 

"Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 der Stadt Schöningen 
wird wie folgt zusammengefasst: 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der 
Stadt Schöningen entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die 
Haushaltsführung erfolgt grundsätzlich ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und 



2 

Vermögenslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen 
Anlass. Die Stadt Schöningen wird mit Ausnahmen wirtschaftlich geführt." 

Feststellungen, die einer Entlastung des Bürgermeisters entgegen stehen, haben sich nicht 
ergeben. 

Der Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters ist gern. § 101 Abs. 2 NGO (neu: § 
129 Abs. 2 NKomVG) der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und öffentlich 
bekannt zu machen. 

I Anlagenverzeichnis 

Der Bürgermeister 

B~ 
Bäsecke 


